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 Veröffentlicht am 14.12.1987

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Ein vorsätzlich begangene Verwaltungsübertretung nach den Tiroler Grundverkehrsgesetz ist disziplinär, mag auch

nicht jede Verwaltungsübertragung schon ein Disziplinardelikt bilden (was etwa in der überwiegenden Zahl der Fälle

von Übertretungen der Straßenverkehrsordnung anzunehmen sein wird).
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